
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Ramona Storm AfD  
vom 11.06.2024

Indoktriniert ZDF-Kindersendung Kinder?

„Mit dem Wort ‚rechtsextrem‘ werden Menschen bezeichnet, die der Meinung sind, 
dass manche Menschen mehr wert seien als andere (…). Viele Rechtsextreme lehnen 
außerdem die Demokratie ab, also das politische System, das wir in Deutschland haben.“ 

Das ist keine Privatmeinung, sondern eine Botschaft, die das öffentlich-rechtliche ge-
bührenfinanzierte ZDF in der Kindersendung „Logo“ verbreitet. Weitere Aussagen: 
„Rechtsextreme finden zum Beispiel, dass Ausländer oder Menschen mit einer an-
deren Hautfarbe, die hier leben, in Deutschland nichts zu suchen hätten. Und dass 
sie weniger wert wären.“ Da nach unseren Erkenntnissen auf Hintergrundbildern das 
AfD-Logo gezeigt wird, ist davon auszugehen, dass mit „Rechtsextremen“ AfD-Poli-
tiker gemeint sind (www.zdf.de1; www.nius.de2).

1 https://www.zdf.de/kinder/logo/rechtsextremismus-102.html

2 https://www.nius.de/gesellschaft/5-krasse-beispiele-deutschlands-schulen-schicken-schueler-
zu-gegen-rechts-demos/3907396a-1bb4-4342-a338-b88a0ec06a5b

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie positioniert sich die Staatsregierung dazu, dass ein öffentlich-
rechtlicher Sender, den zu bezahlen die Bürger verpflichtet sind, sein 
Neutralitätsgebot womöglich derart gröblich missachtet?   3

1.2 Wie positioniert sich die Staatsregierung dazu, wenn sich eine mög-
liche politische Indoktrination bereits an Kinder richtet?   3

1.3 Welche Konsequenzen gibt es bei Verstößen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks (ÖRR) gegen o. g. Neutralitätsgebot?   3

2.1 Wie positioniert sich die Staatsregierung dazu, dass im Kindersender 
folgende Aussagen getätigt werden: „Rechtsextreme finden zum Bei-
spiel, dass Ausländer oder Menschen mit einer anderen Hautfarbe, 
die hier leben, in Deutschland nichts zu suchen hätten“?   3

2.2 Sollte die Staatsregierung die Meinung des ZDF teilen, kann sie das 
anhand von Stellen aus den Programmen der AfD bzw. anhand von 
Aussagen führender Mitglieder belegen?   3
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2.3 Gibt es Sanktionen, wenn im ÖRR Lügen und Verleumdungen über 
die politische Opposition verbreitet werden?   3

Hinweise des Landtagsamts   4

Bayerischer Landtag    19. Wahlperiode  Seite 2 / 4 Drucksache 19 / 2831



Antwort  
der Staatskanzlei  
vom 11.07.2024

1.1	 Wie	positioniert	sich	die	Staatsregierung	dazu,	dass	ein	öffentlich-
rechtlicher	Sender,	den	zu	bezahlen	die	Bürger	verpflichtet	sind,	sein	
Neutralitätsgebot womöglich derart gröblich missachtet?

1.2 Wie positioniert sich die Staatsregierung dazu, wenn sich eine mög-
liche politische Indoktrination bereits an Kinder richtet?

1.3	 Welche	Konsequenzen	gibt	es	bei	Verstößen	des	öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks (ÖRR) gegen o. g. Neutralitätsgebot?

2.1 Wie positioniert sich die Staatsregierung dazu, dass im Kindersender 
folgende	Aussagen	getätigt	werden:	„Rechtsextreme	finden	zum	Bei-
spiel, dass Ausländer oder Menschen mit einer anderen Hautfarbe, 
die hier leben, in Deutschland nichts zu suchen hätten“?

2.2 Sollte die Staatsregierung die Meinung des ZDF teilen, kann sie das 
anhand von Stellen aus den Programmen der AfD bzw. anhand von 
Aussagen führender Mitglieder belegen?

2.3 Gibt es Sanktionen, wenn im ÖRR Lügen und Verleumdungen über 
die politische Opposition verbreitet werden?

Die Fragen 1.1 bis 2.3 werden wegen Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Staatsferne des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks ist die Staatsregierung nicht die richtige Adressatin der Fragen.

Bayerischer Landtag    19. Wahlperiode  Seite 3 / 4 Drucksache 19 / 2831



Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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